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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Hiermit mache ich öffentlich bekannt: 

Am Mittwoch, 02.12.2020, findet um 17.00 Uhr 

im Forum der Rosa-Parks-Schule Herten, Fritz-Erler-Straße 2 

eine Sitzung des Rates mit folgender Tagesordnung statt: 

 
 TAGESORDNUNG  

 
ÖFFENTLICHER TEIL: 
 
1. Genehmigung der Tagesordnung 

 
  

2. Niederschrift 1/20-25 
 

  

3. 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Herten 
vom 01.07.2014 
 

20/154  

4. Stellvertretung des Bürgermeisters 
 

  

4.1 Festlegung der Zahl der Stellvertreterinnen und Stellvertre-
ter des Bürgermeisters 
 

20/155  

4.2 Wahl der Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Bürger-
meisters 
 

  

4.3 Einführung und Verpflichtung der Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter des Bürgermeisters 
 

  

5. Bildung und Besetzung von Ausschüssen 
 

  

5.1 Bildung der Ausschüsse für die Wahlperiode 2020-2025 
 

20/157  

5.2 Neufassung der Ausschussordnung der Stadt Herten 
 

20/158  

5.3 Festlegung der zahlenmäßigen Zusammensetzung der Aus-
schüsse der Stadt Herten für die Wahlperiode 2020-2025 
 

20/137  

5.4 Besetzung der Ausschüsse der Stadt Herten für die Wahlpe-
riode 2020-2025 
- Wahl der Ausschussmitglieder 
- Vertretungsregelung 
- Bestimmung der Ausschussvorsitzenden und ihrer  
  Stellvertretung  
 

20/127  

6. Einrichtung eines Gleichstellungsbeirates und Wahl der Bei-
ratsmitglieder 
 

20/159  
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7. Benennung von Ratsmitgliedern in den Integrationsrat 
 

20/134  

8. Entsendung von beratenden Mitgliedern gem. § 58 Abs. 1 
GO NRW in Ausschüsse und Beiräte des Rates der Stadt 
Herten 
 

20/160  

9. Wahl von Mitgliedern des Umlegungsausschusses der Stadt 
Herten für die Dauer der Wahlperiode 2020-2025 
 

20/129  

10. Bestellung zur stellvertretenden Vorsitzenden des Umle-
gungsausschusses der Stadt Herten 
 

20/170  

11. Besetzung von Gremien 
 

  

11.1 Entsendung des Bürgermeisters in Gremien 
 

20/139  

11.2 Hertener Stadtwerke GmbH 
- Benennung von Vertreter*innen der Stadt Herten im Auf-
sichtsrat 
- Wahl des/der Vorsitzenden und seiner/ihrer Stellvertreter 
  im Aufsichtsrat für die Dauer der Wahlperiode 2020-2025 
 

20/132  

11.3 PROSOZ Herten GmbH 
- Benennung von Vertreter*innen der Stadt Herten im Auf-
sichtsrat 
- Wahl des/der Vorsitzenden und seiner/ihrer Stellver- 
  treter*innen im Aufsichtsrat für die Dauer der Wahl- 
  periode 2020-2025 
 

20/133  

11.4 Bestellung von Vertreter*innen der Stadt Herten für die 
Wahlperiode 2020-2025 in den Beirat der Gesellschaft für 
Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der 
Stadt Herten mbH - HTVG 
 

20/136  

11.5 Benennung von Vertreter*innen im Aufsichtsrat der herten-
wasser GmbH für die Dauer der Wahlperiode 2020-2025 
 

20/131  

11.6 Bestellung von Vertreter*innen in den Beirat der Entwick-
lungsgesellschaft Schlägel und Eisen (EGSE) mbH für die 
Wahlperiode 2020-2025 
 

20/130  

11.7 Bestellung von Vertreter*innen für den Beirat der Entwick-
lungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH (EG NZW) 
 

20/169  

11.8 Integriertes Stadtentwicklungskonzept Neustart Innenstadt 
- Entsendung von Vertreter*innen des Rates in den Innen-
stadtbeirat 
 
 
 

20/152  

3



11.9 Interkommunales Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
Gelsenkirchen-Hassel, Herten-Westerholt und Herten-Bert-
lich 
- Entsendung von Vertreter*innen des Rates in den  
  Interkommunalen Gebietsbeirat 
 

20/153  

11.10 Besetzung der Interfraktionellen Arbeitsgruppe Stadtent-
wicklung 
 

20/167  

11.11 Benennung der Vertreter*innen der im Rat der Stadt Her-
ten vertretenden Fraktionen in den Beirat des Arbeitskrei-
ses des Jugendzentrum Nord e.V. 
 

20/168  

11.12 Wahl von Vertreter*innen der Stadt Herten für die Ver-
bandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des 
Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Dat-
teln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghau-
sen und Waltrop für die Dauer der Wahlperiode 2020-2025 
 

20/138  

11.13 Benennung von Vertreter*innen für die Delegiertenver-
sammlung der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden 
und Regionen Europas (RGRE) 
 

20/128  

11.14 Wahl von Vertreter*innen der Stadt Herten in die Mitglie-
derversammlung des Städte- und Gemeindebundes Nord-
rhein-Westfalen für die Dauer der Wahlperiode 2020-2025 
 

20/135  

11.15 Bestellung von Delegierten in die Verbandsversammlung 
des Lippeverbandes 
 

20/162  

11.16 Verbandsrat des Lippeverbandes 
 

20/161  

11.17 Widerspruchsausschuss des Lippeverbandes 
 

20/163  

11.18 Bestellung von Delegierten in die Genossenschaftsver-
sammlung der Emschergenossenschaft 
 

20/165  

11.19 Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft 
 

20/164  

11.20 Widerspruchsausschuss der Emschergenossenschaft 
 

20/166  

12. Zuwendungen an die Fraktionen und Einzelratsmitglieder 
im Rat der Stadt Herten 
 

20/171  

13. Arbeitsprogramm des Bürgermeisters für die Wahlperiode 
2020-2025 
 

  

14. Anträge von Fraktionen und Ratsmitgliedern gemäß § 4  
GeschO  
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15. Anträge von Fraktionen und Ratsmitgliedern gemäß § 14 
GeschO 
 

  

16. Anfragen von Fraktionen und Ratsmitgliedern gemäß § 15 
GeschO 
 

  

17. Mitteilungen der Verwaltung 
 

  

    
 
NICHTÖFFENTLICHER TEIL: 
 
18. Mitteilungen der Verwaltung 

 
  

 
 
 
Herten, 19.11.2020 
 
 
gez. 
Matthias Müller 
Bürgermeister 
 
 
 
Hinweis:  
Unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise des Robert-Koch-Institutes (RKI) sind die Plätze für 
Zuschauerinnen und Zuschauer zur Ratssitzung nur begrenzt verfügbar. Daher ist eine vorherige 
Anmeldung vorab per E-Mail unter buergermeisteramt@herten.de zwingend erforderlich. Eine An-
meldung ist ab dem 23.11.2020 ab 8.00 Uhr bis zum 1.12.2020, 16.00 Uhr möglich. 
Im gesamten Schulgebäude besteht die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Dar-
über hinaus gibt es eine fest zugewiesene Sitzordnung für alle Teilnehmenden. 
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Der Bürgermeister 
Personalamt 

02.11.2020 

 
 
 
Bekanntmachung 
 
 
 
Mit Wirkung vom 01.12.2020 werden die Bestellungen des Standesbeamten Herrn Fred Toplak 
sowie der Standesbeamtinnen Frau Vera Münninghoff, Ulrike Papenfuß und Frau Susanne 
Saathoff widerrufen. 
 
 
Gez.  
Matthias Müller 
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Der Bürgermeister 
Personalamt 

11.11.2020 

 
 
 
Bekanntmachung 
 
 
 
Mit Wirkung vom 01.01.2021 wird die Bestellung des Standesbeamten Herrn Siegfried Penteleit 
widerrufen. 
 
 
Gez.  
Matthias Müller 

7



Öffentliche Bekanntmachung 

1. Aufforderung zur satzungsgemäßen Pflege von Grabstätten und anschließende Entziehung des 
Nutzungsrechtes und Einebnung wegen nicht mehr erfolgter Pflege 
 
Die gemäß § 19 Abs. 2 der Friedhofssatzung der Stadt Herten vom 02.12.2019 vorgeschriebene Unter-
haltung und Pflege der Grabstätten durch den/die Nutzungsberechtigten erfolgt für die nachfolgend 
aufgeführten Wahlgrabstätten nicht mehr.  
Die gemäß § 23 Abs.1 der o.g. Friedhofssatzung der Stadt Herten von der Friedhofsverwaltung durch-
geführte schriftliche Aufforderung an die letzte hier bekannte Adresse der Nutzungsberechtigten, die 
Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist von mindestens einem Monat in Ordnung zu bringen, 
blieb unbeachtet.  
Da der/die Nutzungsberechtigte nicht zu ermitteln war bzw. keine Reaktion stattfand, erfolgt hiermit 
eine öffentliche Bekanntmachung mit der letztmaligen Aufforderung, die unten genannte Grabstätte 
innerhalb eines Monats ab Bekanntmachungsdatum in Ordnung zu bringen.  
 
Sollte auch diese Frist unbeachtet bleiben, erfolgt hiermit gemäß § 23 Abs. 2 o.g. Friedhofssatzung die 
öffentliche Bekanntmachung und Zustellung des Bescheides über die entschädigungslose Entziehung 
des Nutzungsrechtes nach Ablauf von weiteren drei Monaten und die anschließende Einebnung/ Ent-
fernung eines evtl. vorhandenen Grabmales an die Nutzungsberechtigten für die unten genannten 
Grabstellen. Die entstehenden Kosten sind durch die Nutzungsberechtigten zu erstatten.  
Über dann eventuell noch vorhandene Grabmale, Einfassungen, Vasen, Gehölze usw. verfügt die 
Friedhofsverwaltung gemäß §23 Abs. 2 der o.g. Friedhofssatzung ersatzlos und ein Anrecht Nutzungs-
berechtigter besteht darauf nicht mehr. 
Erfolgt die Entziehung/Einebnung vor Ablauf von auf dieser Grabstätte noch lastenden Ruhefristen, so 
erfolgt für diese Grabstätte gemäß § 23 Abs. 4 der o.g. Friedhofssatzung eine 1 mal jährliche einfachste 
Pflege (Ersatzvornahme) durch die Friedhofsverwaltung bis zum Ende der Ruhefrist auf Kosten der 
Nutzungsberechtigten.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (ggf. Zustellung) Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeister der Stadt 
Herten, Kurt-Schumacher-Str. 2, 45699 Herten einzulegen. Der Widerspruch kann auch durch E-Mail 
erhoben werden, die mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen ist und an die elekt-
ronische Poststelle der Behörde zu übermitteln ist. Die E-Mail-Adresse lautet: vps@herten.de. Der 
Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach 
dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: vps@herten.de-mail.de. Wir weisen 
darauf hin, dass falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt wer-
den sollte, das Fristversäumnis Ihnen zugerechnet werden würde. 
Bleibt auch der o.g. Entziehungsbescheid unbeachtet, erfolgt nunmehr nach Ablauf der gesetzten Frist 
(Ablauf von 4 Monaten ab dem Datum dieser öffentlichen Bekanntmachung) die Entziehung des Nut-
zungsrechtes und Einebnung für die nachfolgend genannten Grabstätten unter Hinweis auf die o.g. 
Konsequenzen. Nach diesem Termin wird der Entziehungsbescheid für diese Grabstätten rechtswirk-
sam. 
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Waldfriedhof 
 Verstorbene Feld-Nr. Grab-Nr. 
 Beckmann 94   512 
 Feja 85   261 
 Georgiadis 85   391 
 Göhner 97  1008 
 Götte 95  1560 
 Hesse 82 a 143 a 
 Kiedrowski 95  1300 
 Kopanka 81 a    29 
 Koslowski 95   556 
 Krüger 99   211 
 Küchmeister 92   581 
 Ludwig 99   320 
 Malsatzki 85 a   185 
 Merkel 97  1005 
 Naler 92   695 
 Neudenberger 98   130 
 Neumann 98   186 
 Neumann 61    40 
 Powels 98 a   669 
 Prüssbach 96  1686 
 REINHOLD 94   504 
 Schiller 98 a   571 
 Schurmann 92   620 
 Schustek 82   236 
 Skoda 95  1216 
 Skupsch 97   768 
 Suttka 96  1242 
 Vaupel 93   570 
 Vogl 96  1378 
 Volmer 98   310 
 Winhaber 96  1667 
 Zimmermann 50    27 

 

Friedhof Scherlebeck/Lgb. 
 Verstorbene Feld-Nr. Grab-Nr. 
 Brückmann 25    42 
 Driesner 95    25 
 Gnip 63 a    38 
 Grefer 68    78 

9



 Großer 28    38 
 Hecht 97   657 
 Lakenbrink 97   594 
 Podschadel 60    34 
 Sura 86    65 
 Timmerberg 64    24 

 

Friedhof Westerholt 
 Verstorbene Feld-Nr. Grab-Nr. 
 Cernik F9   147 
 Danowski F2    85 
 Diller F6   479 
 Fabricius F4   311 
 Feldhofen F14   365 
 Gärtner F1   580 
 Gehlbach F4    44 
 Gurk F4   359 
 Gutöhrlein F1   170 
 Hansel F4   231 
 Janke F16   169 
 Kolks F16   116 
 Kraum F8   427 
 Leitmann F10   521 
 Lenort F11    42 
 Papke F6    71 
 Pilorz F16   379 

 Wieneke F16   354 
 Zirkel F6   359 
 

2. Einebnung von Reihengrabstätten wegen Ablauf der Ruhefrist 

Gemäß § 15 Abs. 5 der Friedhofssatzung der Stadt Herten vom 02.12.2019 werden auf den nachfol-
gend genannten Friedhöfen nach dem 31.03.2021 die aufgeführten Reihengrabfelder eingeebnet, da 
die Ruhefrist zu diesem Termin abläuft bzw. schon abgelaufen ist: 
 
Waldfriedhof: 
 Feld 98   Nr.:  53 -  82 
Friedhof Westerholt: 
 Feld F8   Nr.:  429 - 493 
 
Eventuell noch vorhandene Grabmale, Einfassungen, Vasen, Gehölze usw. werden im Rahmen der Ein-
ebnung von der Stadt Herten beseitigt, wenn die Angehörigen/Nutzungsberechtigten bis zum 
31.03.2021 nicht selber darüber verfügt haben. 
Ein Anrecht darauf besteht nach dem 31.03.2021 nicht mehr. 
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 02.11.2020 
 

Bekanntmachung 
 

Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019 der PROSOZ Herten GmbH 

 

 

Die Gesellschafterversammlung der PROSOZ Herten GmbH hat am 23.06.2020 den Jahresabschluss zum 

31.12.2019 der PROSOZ Herten GmbH festgestellt und über die Verwendung des Jahresergebnisses wie folgt 

beschlossen: 

 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 werden gemäß § 7 des 

Gesellschaftsvertrages festgestellt und die Verwendung des Ergebnisses beschlossen. 

 

Es wurde ein Jahresüberschuss nach Steuern und vor Ergebnisabführung in Höhe von 2.009.919,56 EUR 

erwirtschaftet. 

Gemäß Ergebnisabführungsvertrag vom 08.07.2013 ist der o.g. Jahresüberschuss an die Hertener 

Beteiligungsgesellschaft mbH abzuführen. 

 

Die Auszahlung erfolgte bis zum 25.06.2020. 

 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 14. - 18. Dezember 2020 (Mo-Do 8:00 - 16:00 Uhr, Fr 

8:00 – 12:00 Uhr) in den Räumen der PROSOZ Herten GmbH in der Wilhelmstraße 7, 45699 Herten zur 

Einsichtnahme aus. 

 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der PROSOZ Herten GmbH zum 31.12.2019 

beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG, Dortmund, 

hat folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

 

 „An PROSOZ Herten Softwareentwicklungs- und Beratungsgesellschaft für Gemeinden, Städte und Kreise 

 mbH: 

 

 Prüfungsurteile 

 Wir haben den Jahresabschluss der PROSOZ Herten Softwareentwicklungs- und Beratungsgesellschaft für 

Gemeinden, Städte und Kreise mbH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und 

Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, 

einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir 
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den Lagebericht der PROSOZ Herten Softwareentwicklungs- und Beratungsgesellschaft für Gemeinden, Städte und 

Kreise mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 

 

 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

   

 Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

   

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 

„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 

sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 

dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 

vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 

um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder 

unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 

Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 

Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
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Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 

Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 

Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 

und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur 

Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 

wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 

dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 

sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 

Lagebericht beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 

Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 

angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 

Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 

beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 

hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 

13



 

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 

14



 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 

im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 

 

 

 
Dortmund, den 29. Mai 2020 

 

 Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner  
 GmbH & Co. KG 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Steuerberatungsgesellschaft 
 

 

 

 (Börner) (Black) 
 Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Herten, den 02.11.2020       gez. Bürgermeister 
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